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Europäische Einlagensicherung oder Risikotransfer? 

 

von NORBERT F. TOFALL 

 Durch eine Zwangsvereinigung der nationalen Einlagensicherungssysteme sinken sowohl die 

Anreize, den Anteil der eigenen notleidenden Kredite zu verringern, als auch die Anreize durch 

solidere Geschäftsmodelle den Anteil der notleidenden Kredite von vornherein möglichst gering 

zu halten. 

 Diese systematischen Fehlanreize einer Europäischen Einlagensicherung (EDIS) erhöhen die Risi-

ken von Bankenkrisen statt sie zu verringern. 

 Mit einer Versicherung hat EDIS nur den Namen gemeinsam. Tatsächlich handelt es sich dabei 

nicht um eine Risikoversicherung, sondern um einen Mechanismus zum Risikotransfer von finan-

ziell schwachen Ländern mit anfälligen Banken zu finanziell stärkeren Ländern mit robusteren 

Banken. 

 

Nach offiziellen Angaben soll der Anteil der 

notleidenden Kredite in der EU  weiter sin-

ken.1 Falls das wirklich der Fall sein sollte, 

stellt sich die Frage, weshalb der politische 

Druck zur Errichtung einer gemeinsamen Eu-

ropäischen Einlagensicherung, welche die 

nationalen Einlagensicherungssysteme für 

Banken ablösen soll, ständig erhöht wird. Wird 

den eigenen Zahlen und Banken-Stresstests 

nicht getraut? Oder worum geht es eigentlich? 

 

                                                           
1
  Siehe Monatsbericht des BMF vom Dezember 

2017, online abrufbar unter:  

http://www.bundesfinanzministerium.de/Monat
sberichte/2018/01/Inhalte/Kapitel-4-
Wirtschafts-und-Finanzlage/4-6-europaeische-
wirtschafts-und-finanzpolitik.html 

Das geplante European Deposit Insurance 

Scheme (EDIS) soll die dritte Säule der soge-

nannten Bankenunion in der Eurozone bilden. 

Die erste Säule bildet die bei der EZB angesie-

delte Bankenaufsicht, die zweite Säule der ein-

heitliche Bankenabwicklungsmechanismus. 

 

Bereits die erste Säule der sogenannten Ban-

kenunion krankt an der Zusammenlegung der 

Bankenaufsicht und der Geldpolitik in den 

Händen der EZB. Wurde die Geldpolitik der 

EZB schon durch Mario Draghis „Whatever it 

takes“ zum Instrument der monetären Staats-

finanzierung, so führte die Bankenaufsicht in 

den Händen der EZB zur weiteren enormen 

Verstärkung von Strukturerhaltungsinteres-

sen. Eine EZB, die durch Null- und Niedrigzins-

politik und andere unkonventionelle Maß-

nahmen der Geldpolitik unter anderem den 
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überschuldeten italienischen Staat über Was-

ser hält, wird wohl kaum zulassen, daß der 

italienische Staat durch vermehrte Banken-

konkurse unter Wasser gedrückt wird. 

 

Darüber hinaus sind 2017 italienische Banken 

wie Monte dei Paschi, Banca Populare di 

Vicenza und Veneto Banca durch italienische 

Steuergelder gerettet worden, was nur schwer 

mit der zweiten Säule der angeblichen Ban-

kenunion, dem einheitlichen Abwicklungsme-

chanismus, vereinbar war.2 

 

Und damit sind wir beim eigentlichen Prob-

lem. Denn es geht bei der gesamten europäi-

schen Bankenunion mitnichten um eine Stabi-

lisierung des Bankensystems der Eurozone, 

sondern um Besitzstands- und Strukturerhal-

tungsinteressen und um Verhinderung von 

schöpferischer Zerstörung. Und wie bei den 

sogenannten Eurorettungsmaßnahmen wie 

der Griechenlandhilfe und dem ESM geht es 

um die Frage: Wer zahlt für diese massiven 

Problemverschleppungen? Wie der ständige 

Bruch der No-Bailout-Klausel seit Frühjahr 

2010 gezeigt hat, sollen immer die anderen 

zahlen. 

 

Laut Europäischer Bankenaufsichtsbehörde 

und der EZB sollen Ende 2016 die Anteile not-

leidender Kredite – Non-Performing-Loans 

(NPL) – in Italien 15,3 Prozent, in Portugal 19,5 

Prozent, in Zypern 44,8 Prozent und in Grie-

chenland 45,9 Prozent betragen haben, in 

Deutschland jedoch nur 2,5 Prozent. Eine 

Zwangsvereinigung der Einlagensicherungssys-

teme der Eurozone ist für diese Länder des-

                                                           
2
  Siehe auch AGNIESZKA GEHRINGER: Trügerische Sicherheit 

bei den italienischen Banken, Makroanalyse des FLOSS-

BACH VON STORCH RESEARCH INSTITUTE vom 15. Januar 2018 
sowie AGNIESZKA GEHRINGER: Monte dei Paschi is only the 
tip of the iceberg, Makroanalyse des FLOSSBACH VON 

STORCH RESEARCH INSTITUTE vom 12. Juni 2017; online ab-
rufbar unter: www.fvs-ri.com 

halb mit großen Vorteilen verbunden. Man 

kann sich auf Kosten der  Sparer der stabileren 

Länder absichern.  

 

Damit sinken jedoch ceteris paribus sowohl 

die Anreize, den Anteil der eigenen notleiden-

den Kredite zu verringern, als auch die Anreize 

durch solidere Geschäftsmodelle den Anteil 

der notleidenden Kredite von vornherein mög-

lichst gering zu halten. EDIS erhöht daher die 

Risiken von Finanzkrisen statt sie zu verrin-

gern. 

 

Mit einer Versicherung hat EDIS nur den Na-

men gemeinsam. Das Prinzip einer Versiche-

rung besteht darin, durch die Teilung von Risi-

ken die Risikotragfähigkeit der Versicherten zu 

erhöhen. Damit dies klappt, dürfen die Risiken 

nicht miteinander hoch korreliert sein. Denn 

wenn alle Versicherten von Schäden systema-

tisch gleichermaßen betroffen werden, wird 

die Risikotragfähigkeit durch Risikoteilung 

nicht erhöht. Alle tragen dann das gleiche 

Risiko, ob einzeln oder gemeinsam, und kön-

nen dafür auch einzeln vorsorgen.  

 

Damit alle Versicherungsnehmer gleich ge-

stellt sind, müssen sie bei gleichen Beiträgen 

den gleichen Risikien ausgesetzt sein. Sind sie 

unterschiedlichen Risiken ausgesetzt, müssen 

sich folglich ihre Beiträge entsprechend unter-

scheiden. So bezahlt ein älterer Mensch, der 

anfälliger für Krankheiten ist, höhere Beiträge 

für eine private Krankenversicherung als ein 

junger, dessen Krankheitsrisiko geringer ist. 

 

Für EDIS hieße dies erstens, dass Länder mit 

Banken, die tendenziell höhere Ausfallrisiken 

für Kredite aufweisen, höhere Beiträge zahlen 

müssten. Dabei reichts es nicht aus, die not-

leidenden Kredite einmalig abzubauen, um 

niedrigere Beiträge zu erlangen. Notwendig 

für die Qualifizierung für niedrigere Beiträge 
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ist eine längere Geschichte niedriger Kredit-

ausfälle. 

 

Zweitens müsste bei EDIS die Versicherung 

gegen systemisch bedingte Krisen ausge-

schlossen werden. Denn da alle Betroffenen 

einem Systemrisiko prinzipiell und gleicher-

maßen ausgesetzt sind, ist eine Risikoteilung 

nach dem Versicherungsprinzip nicht möglich. 

 

Zumindest diese beiden Bedingungen müßten 

unwiderruflich in EDIS verankert werden, da-

mit EDIS nicht zu einem Mechanismus zum 

Risikotransfer von finanziell schwachen Län-

dern mit anfälligen Banken zu finanziell stär-

keren Ländern mit robusteren Banken miß-

braucht werden kann. Sollten diese Bedingun-

gen jedoch unwiderruflich in EDIS verankert 

werden, stellt sich die Frage, ob EDIS dann von 

den Problemländern so noch gewollt ist. Dar-

über hinaus besteht selbst bei Verankerung 

dieser Bedingungen die Gefahr, daß sie nur 

vordergründig akzeptiert werden, damit EDIS 

vertraglich überhaupt erstmal zustande 

kommt. Anschließend dürften diese Bedin-

gungen jedoch mehr und mehr ausgehöhlt 

und in ihr Gegenteil verkehrt werden. Die No-

Bailout-Klausel war ursprünglich auch unwi-

derruflich, aber leider nur bis zu ihrem ersten 

Anwendungsfall. Aus einer Europäischen Ein-

lagensicherung könnte deshalb schnell ein 

Mechanismus zum Risikotransfer werden. 

Politisch wäre es deshalb sinnvoll, EDIS von 

vornherein zu verhindern. 
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